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Konzeptionsverhütung ängepriesen werden. Ahschließend se1l och er-
wähnt, auf rund einer jJjüngsten Mitteilung eine zunächst
kurzfristige Medikation einer ovulationshemmenden Gestagen- strogen-
Kombination, eLwa abh der Zeıt VO  b ungefähr fünf Wochen nach einer
Entbindung, keine stichhältigen medizinischen Bedenken mehr ZU bestehen
scheinen?”).

Sterilisierende Drogen
Von Leopold Liebhart

Noch NıcC  ht Jange ıst die Moraltheologie mıt den Problemen jener
ıllen un!: Injektionen befaßt, die eingreifen iın die Fruchtbarkeit des
Menschen. Vor eLwa 1 bıs Jahren ınteressiıerten sich die Theologen
für die Versuche der Medizin, den Monatszyklus der Frau regulieren‘).
Man bestrebt., den Eheleuten mıt den Entdeckungen VO Knaus-
Ogino ZU helfen Mıit volkstümlichen Broschüren wıe Dr Krempel,
Zeitwahl der Ehel), wurde das kathohsche Volk auf die Zyklusregu-
herung aufmerksam gemacht. In jJüngster Zeıt gab der Katholische Famı-
hKenverband Österreichs die Schrift „Moderne Eihe un!: Kinderzahl“ heraus.
Der arın enthaltene Aufsatz VOoO  w Härıng „Naturgemäß-gewollte Wege
verantiwortietier Elternschaft“ miıt. dem Abschnitt 95  1€ hlle un: ıhre
Erlaubtheit“ macht breite Schichten des Volkes bekannt mıt den Pro-
blemen der illen un Drogen, die eine zZeitwelse Unfruchtbarkeit be-
wirken?). Der Seelsorger ist VOLFr die Frage der FErlaubtheit der verschiedenen
Anwendungsweisen gestellt. Deshalb iIsSt die Besprechung des SaANZEN
Fragenkomplexes angezeigt mıiıt eingehender Behandlun der Prinzipien-
fragen. Die medizinischen Methoden und Medikamente führen an,
soweıt für ihre sıttliche Beurteilung nötıg ist. Die Darstellung der ein-
schlägigen medizinıschen Fragen bietet der vorzüglich klärende Artikel
Dr Öötzers „G(Teburtenbeschränkun qaut medikamentösem Weg“
selben Heft dieser Zeitschrift®). Da die Verwendung sterilisierender Dro

eiIne bestimmte Methode der Sterilisierung ist, muß ZUEeTST die Le
voxnl der Sterilisation, w1ıe€e sS1e in der naturrechtlich-christlichen Moral bisher
yertreten wurde, dargelegt werden.

* Theol.-prakt. Quartalschrift 1952 (Linz), 44 ; Krempel, Zeitwahl Innsbruck,
Inn- Verlag), x

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Häring, Gars-Rom, ın „Moderne Ehe un!: Kiınderzahl”
aAus der Reihe he und Familie“, herausgegeben VO. Kathol. Familienverband Österreichs

Wıen), 15 Diese Schrift zıtıeren WITr ım folgenden durch eingeklammerte Seitenzahl,
Beispiel (S 15)

Wır können die Arbeit Obersanıtätsrates Dr. Rötzer noch nıcht mıt Angabe der Seitenzahl
zıtıeren. Wır verwelsen auf s]1€e jJeweils durch eingeklammertes (R); unNnserem Thema sıehe:
Orbis catholicus (Herder-Korrespondenz) (7 9 470 Die sıttlıche Beurteilung sterili-
sjierender Medikamente. Bericht über den Vortrag rof. Dr. Fr. Böckles, Chur, der Kathol.
Akademie ın München.
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I. Die Sterilisation der Medizin
Begri{f. Sterilisation ist ach Niedermeyer*) eın Eingriff der eiıne

Behandlung, bei der die Zeugungs- der Empfängnisfähigkeit aufgehoben
wird, während die Keimdrüsen erhalten bleiben. Häriıng nennt s1e „e1Ine
Unterbindung der Tätigkeit der Geschlechtsdrüsen®)”.

Methoden. ach Niedermeyer geschieht die Dauersterilisation
durch operatıve der nichtoperatıve Methoden. Zu den ersten zahlen eiım
Mannn die Vasoligatur (Abbindung), die V asotomıe (Durchtrennung) und

wıirksamsten die Vasektomie (Entfernung eines zirka Zentimeter
Jangen Stückes des Samenstranges); bei der KFrau die Salpingektomie
(Entfernung des Kileiters) Eine nichtoperatıve Methode ist die Sterili-
satıon durch strahlende Energie*). Die zeitwelse Sterilisatıon wird durch-
geführt durch operatıve Verfahren, die rückgänglig gemacht werden können,
durch hormonale Beeinflussung der fe  1n dosierte Bestrahlung der Ke  1m.-
drüsen®). Zur zeitweısen Sterilisatıon durch hormonale Beeinflussung zählt
die Sterilisierung durch Progesteronpräparate der andere Drogen, 1€ die
Ovulation zeitweillg stillegen”). Dabei sel bemerkt, daß die Behandlung
mıt solchen Drogen 7, W ar noch 1n Entwicklung begriffen, ber ach dem
Urteil der Mediziner un!: Theologen doch 1n den oharakteristischen Wir-
kungen genügend bekannt ıst und praktisch geübt WIT  d?

Indikatıonen. Neben der sozialen Indikatıiıon (Geburtenver-
hütung in sozıal un wirtschaftlich beschränkten Verhältnissen), der
eugenischen Indikatıon (Verhütung kranken Nachwuchses) und einer

dikatıon (verhütet Lebensgefahr be1 einer künftigenprophylaktischen In
Schwangerschaft), die alle sıttlich nıcht gerechtfertigt sind, kennt die
edizin die medizinische Indikatıon, die Sterilisation 1 1enste VO:  5

TLeben un (Gesundheıit anwendet der zuläßt Diese erscheint, w1€
sehen werden, bei entsprechend wıchtigen und notwendigen Zusammen-
hängen qls erlaubt®). Niedermeyer erwähnt, daß ZULI Entfernung VOo  s

1Tumoren die Entfernung VOoO  5 UÜterus und Ovarıen (und uch anderer
eıle des Genitala parates) notwendig se1n kann, die eine Kastration
bzw Sterilisatiıon arstellen. Beim Mann kann eine Steriliıtät bewirkende
V asektomie: notwendig se1n, eıne Prostataßypertrophie heilen?®).

Niedermeyer, DDr. Albert, Handbuéh der speziellen Pas?oralmedizin Wien,
Herder), 153 bıs 162

Te)] Häring B., „Das Gesetz Christi“ 1032, 111 259 (Wenn keine Bandzahl zitiert ıst, ist SC-
meıint: Auflage 1954, Freiburg, rich Wewel; wenn ıne Bandzahl angegeben ıst, handelt
S1C. die Auflage 1961, Freiburg, Erich Wewel).

Niedermeyer, C,. 159 beiım Mann, 160 bei der Krau.
R); Gibbons, B 7n Loyol „Unıversıtät, Baltimore, Unfruchtbarkeitsdrogen

Theolog. Diıgest (Jetzt: Theol der Gegenwart, (Gars Inn, Obb.) 1958, 181 . ; Janssens,
Löwen, „Jst die Regelung der Ovulatıon sittlich erlaubt D Theol. Dig 1958, 248 {f.

Häring, „Verantwortet KElternschaft aber wıe P ın Theol. Dig. 1959, 153 un! 15)
Dr Werner Umbricht, Frauenarzt Zürich, ın „Der große Entschluß”® (1959/60),

Wien, Herold, 111 Er nenn als Wirkung der Gestagene-Östrogene- Verbindungen einerseits
die Hemmung der Ovulation, andererseits Heilwirkungen beı Frauen mıt genitaler Unterent-
wicklung, Zyklusstörungen, Neigung Zu habituellem Abortus, Unfruchtbarkeit Zusammen-
hang mıt Infantilismus, eventuell Gebärmutterkrebs. Er betont uch Gefahren un Ungeklärtheit
der Auswirkungen für Mutter un!
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Auch die ZUT vorübergehefidenn Sterilität führende Einnahme Von Prä-
araten, w1ıe€e Enoviıd und Anovlar, 71 Behebung krankhafter Blutungenoder Wucherungen (R) ist Vornahme der Zulassung einer Steriılisation

aus medizinischen Gründen!® Enovid un!: Anovlar Ss1iN. beide eine Ver-
bindung VOo  b Gestagenen strogenen, die den Hormonen des Gelb-
körpers (Progesteron) und des Follikels (Follikulin verwandt sınd (R)

Sterilisatıon und Moraltheologie
Die Moraltheologie ıst genötigt, die Psychologie un!: Metaphysik einer

Handlung durchzudenken, diese recht beurteilen. Dazu muß s1e
jene wichtigen eile der Handlung erfassen, denen Übereinstimmun

v IR 3 oder Wiıderspruch ZUT Sittennorm gelegen seiın kann Objekt, Effekte
und Zielsetzungen.

Begriff un Objekt. Für den Moraltheologen ist Sterilisation
zunächst eiıne Manipulation der Behandlung mıt bestimmten Wirkungen1mMm Patienten: eine bestimmte Führun des Messers, e1ine bestimmte
Applikation VO  m; Strahlen, Anwendung bestimmter Drogen. Diese Messer-
führung, Anwendung der Strahlen, Verabreichung VO Drogen ist Objektdes behandelnden Arztes; ihre Veranlassung un! Annahme ist Objektdes terilisationswillens des Patienten. Moraltheologisch ıst das Objekt des
Willens In S1C.  h gewollt (voluntarıum se) und bestimmend für die sıtt-
hche Qualität der Handlung. VWille und Handlung können ber ın unNn.-

Fall dem Objekt ach als indıfierent gelten. Söüije erhalten ihre sıtt-
liche Qualifikation erst VOo  b den Wirkungen und Zwecken der Sterili-
sierungshandlun

Die Wirkungen, 1€e S1C.  h ( diese äarztliche Behandlung und ihre
Annahme knüpfen, sind SaNZz verschieden. Der unmittelbare, sechr charak-
terıstische Kfiekt der Messerführung ist Beispiel die xXt] atıon
bestimmter Körperteile (zum Beispiel des Samen- der des Eileiters)
VO menschlichen Organismus. Der unmittelbare Eiffekt der Bestrahlun
annn die btötun des bestrahlten Gewebes sein!!), Eın Effekt der Kın-
nahme VO:  - Enovı oder Anovlar ist die Beeinflussung der Hypophyse, des
Gehirnanhanges. VWeıiıtere Effekte sıind die zeıitwelse Unfruchtbarkeit CTbende Bremsung der Kinstellung der Ovulation, die anscheinend auf dem
Weg über die Hypophyse erfolgt (R), SOW1e verschiedene Heilwirkungen,WIe€e Behebung bestimmter rten VO:  > Sterilität, ankhafter Regelblutun-
SCH un! Wucherungen Dem Moraltheologen ist daran gelegen, den
Handlungen zunächst die Wirkungen festzustellen, die gleich unmiıttelbar
erfolgen,.d. nıcht geordnet sind, daß der ‚‘, g\lt e“ Effekt zustande ame
vermittels des „schlechten“, nıcht allen Umständen erlaubten., erst

rechtfert: enden Effektes??), Sıcher liegt bei der Sterilisation die Sache
mıt den Wir uUuNScCh nıcht immer eintach War Beispiel das durch die
Messerführung entfernte Stück des Samen- der Kiıleiters krank,

10) Gibbons, Co 5 Umbricht Coy 112,
Niedermeyer, Da 1 159
Theol. Dıg 1958, 182 un! 249; 1959, 155 über das Prinzip vom erlaubten volun-

arıum ın (v. Han mıiıt ‚wel Wirkungen), sıehe Noldin, Summa Theologiae Moralıs
Innsbruck, Rauch), Nr. 83, bes. b
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die Entferming dieées tückes in realer Einheit eiherseits die Entfernun
des kranken Körperteiles, andererseits die Aufhebung der Zeuzgungs-
Empfängnisfähigkeit, also terilısatıon. In weıterer Folge kxfi'ipfiép sich

diesen ersten, inhaltsreichen Effekt real voneinander verschiedene
Wirkun die Gesundung des (+esamtorganısmus einerseıts, die Un-fruchtbarkeit des Verkehres andererseıts. S-=In sıch gewollte Wirkungen und Zwecke der Sterilisatıon
handlung.

a) Jeder der genann Effekte der uch eın noch weiter zurücklie-
gender kann, sittlich betrachtet, für @  ZE und Patienten Beweggrund
Handlung, Zweck, finıs operantıs SEWESCH sem. Dieser ist. wıe das Objekt
immer ın S1C.  h gewollt und alıfziert eiINe Handlung, w as hre Sifilichkeitbetrifft, ın besonderer VWeise.

D) Praktisch sind die on den Menschen vVerfolgten Zwecke der sterili-
sierenden Maßnahmen w1e der leicht vollziehbaren Drogensterilisation
den schon erwähnten Indikationen zusammengefaßt. Zweck kann se1n:
Verhinderung kranken Nachwuchses; Folgelosigkeit des Verkehrs 1n eiıner
Famiilie mıt beschränktem Lebensraum der eiınes vollkommen un
zügelten Geschlechtsverkehres; Bewahrung der Frau VOLr Lebensgefahr

alle einer Schwangerschaft; Besorgung leiblicher un seehischer
Gesundheit durch Beseltigung der Ausschaltung einer kranken KSö C.
partıe der durch eine mıt zeitwelser Unfruchtbarkeit verbundene C
handlung*®). Bel diesen sich möglichen und wirklich vorkommenden
Z wecken fällt auf, daß Ne, mıt Ausnahme des 7zuletzt E:  9 auf
dem Weg ber die Unfruchtbarmachung des Verkehres erreicht werden,
Iso durch Aufhebung der Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit, die VO.  5

den heutigen Moraltheologen als „direkte Sterilisation“” bezeichnet
d un! die ausnahmslos verboten ıst, wenn sS1e 1m Siınne der Entschei-
dung 1US X11l vorgenomMm wird?*). Nur bei der unmittelbar Heıil-
zwecken geübten der zugelassenen Sterilisation gilt nicht, daß s1e auf
dem Weg der Vereitelung des erkehres ihren Zweck erreicht. Diese wıird
heute als indirekte Sterilisatıon“ bezeichnet!3) un! kann als erlaubt
erwıesen werden. Pius XIl erklärt: „Die direkte Sterilisation, das ist jene,
die als Mittel der als Zweck darauf abzielt, die Empfängnis. unmöglich

machen, ıst eine schwere Verletzung des Sittengesetzes un: daherunerlaubt!*).“
C) Ebenso w1€e die Zwecksetzung ist ur  .. die sıtt1liiche Beurteilung einer

'Vat die Frage VOoO  5 Bedeutung, obh die verschiedenen E£ekte, weniln sS1ıe
schon nıcht Zweck der SaNzZCh Handlung Sın  d, doch in sıch eLwa als Mittel
ZU einem angestrebten Ziel beabsichtigt der ob s1e DUr ın ihrer Ursache
gewollt sind. Was sıch gewollt un beabsichtigt Ist, gsibt der ‘Jat eıne
nıcht wegzubringende sıttliche Note Was DUr in der Ursache gewollt ıst,.
das heißt, w as wWESCH einer natürhechen Verbindung mıt der 'Tat zZu C=-

lassen wird, das muß uch verantwortet werden. Freilich gelingt
18) Noldin, Co 9 Barcelona, Herder), Nr. 328, Resol; Aertnys—D amen- Visser, heo

moralıs 1. Marietti), Nr. 568; Nıedermeyer, ©: 1 171
Pıus ALL,, Rede die Geburtshelfer VO. Okt. 1951, (1951), 8343, siehe

Utz un: Groner, Sozial. Summe Pius X11 » Freiburg, Schweiz), Nr.
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leichter ach den Regeln VOo erlaubten „Vvoluntarium in causa“ oder wı1ıe
196878 auch sa ‚„Voxn der Handlung mıt Zzwelı Wirkungen!®)”, Ich möchte
diese Art der Verantwortung die „KRechtfertigung des Nur-Zugelassenen(Effektes)“ (1im Gegensatz ZU „KRechtfertigung eines iın sıch gewollten fHek-
LeEs aus dem Sachzusammenhang nach der Zweck- und (‚üterordnung”)
CNNEN., Das sıind an sich geläufge Dinge. Aber weıil die Bezeichnun
„direkte Sterilisation”, die ın der heutigen Morallehre gebräuchlich ıst,
eine terminologıische Besonderheit seın scheint, muß auf sS1e un!: auf
die in sich gewollten Effekte be der “terilisatıon noch eingegangenwerden.

Es 1st ohl klar, S1C  h der heutige Terminus „sterilisatio directa”
nıcht deckt mıt „steriılisatio voluntarıa in sSe  .. Viele Operationen, die die
Empfängnis- un:! Zeugungsfähigkeit auf heben, werden VO  5 der heutigen
Moraltheologie aqals indirekte terilisation bezeichnet, obwohl jene Auf-
hebung miıt gutem rund qls voluntarıuım ın bezeichnet werden kann!®),
Wurde ZU Beispiel eın 'Teıl des Samenleiters exstirplert, weıl krebsig
WT, wurde die Beseitigung dieses Stückes ohne Zweıitel als Mittel
Gesundung des (Janzen und arum in S1IC.  h gewollt. Da ber die Aufhebung
der Zeugungsfähigkeit, Iso die Sterilisation, mıt der Beseitigung des
kranken Stuückes real identisch ıst, kann uch die Sterilisation aqals volun-
tarıum in bezeichnet werden. © 1e wiıird ber heute „sterilisatio indirecta”
ZENANNT. Der Ausdruck „sterilisatio directa” umfaßt Iso nıcht all
Operationen, die die Aufhebung der Geschlechtsfähigkeit als voluntarıum
iın wollen. Er ist reservıert für jene, die die Unfruchtbarmachung des
Verkehres (im Gegensatz 7 bloßen Unfruchtbarmachung des Urganes)als Zweck erstreben. Orbis catholicus (7 1962), 4: (2, redet VO  > „ste:
satıo directa als termmus technicus?!’)”, un: Pius XII sa „Wir wandten
den Ausdruck „directa steriılisatio” nıcht auf jede Maßnahme a 1€
tatsächlich die Zeugung unmöglich macht”; weıst dann auf die älle
der Kxstirpation hın!8) Das ZU beachten, hat seine Folgen bei der sittlichen
Beurteilung der Sterilisationshandlungen. Jedenfalls soll nıiemand glauben,könne die Aufhebung der Geschlechtsfähigkeit, weiıl die direkte Sterili-
satıon (1im reservlıerten Sıinn!!) verboten Ist, DUr dann rechtfertigen, wenn

sS1e qals bloßes voluntarıum 1n erwıesen habe Von der Rechtfer-
tigung (Begründung sıttlicher Erlaubtheit) der verschiedenen Sterili-satıonshandlungen ist DU  } ZUu sprechen.

Die sıttliche Beurteilung der terilisation und ihre spekulativeBegründung.

15) Das Prinzip: Noldin, Aertnys-Damen, Da (1947), Nr 5 > Qu (nicht glücklichformuhert, später geändert).
Häa D. Gesetz Christi, 1033, 11L., 260

1'l) Aertnys-Damen- Visser erwähnt (3 E Nr. 568, Anm. 3, ıne andere Verwendungdes ermMINus „sterilisatio directa” geben könnte, als heute ‚UurC. Pius X11 autorısıert,
sıehe Anm. 14!) der ıst. Sterilisatio directa könnte einfach (wie die sterılisatio voluntariaın ge!) €  9 die Unterbrechung der Geschlechtsfunktion ıne ın sıch ireiıwilhlige Sache
sel, ohne von der Zwecksetzung zZUuU sprechen.

Pıus A11., Ansprache den Hämatologenkongreß VO. Sept 1958,
(1958), 139; Utz und Groner, (3 IIL., Nr. 5452
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LUrrDie Na echtliche und christliche Sittenlehre verurteilt mıt
Pius XIL und 1ın seinem Sinn dıe direkte Sterilisation (im reserviertenSiınn genommen), die die Unfruchtbarmachung des erkehres beabsıich
aqals 7Zael der als Mittel als Mittel —  —_ Beispiel bei der prophylaktischenSterilisation). Die Sterilisation, auch vorübergehend durch eine Droge
bewirkt. ist eın bedeutungsvoller Eingriff den menschlichen KöÖörpC.und seıne Funktionen, dessen Erlaubtheit dem Menschen VOL dem Vollzugerkennbar seın muß Wenn Zweck der Sterilisation (Jüter sind, die uch
auf anderem Weg erreicht werden können (durch Enthaltsamkeit wen1g-
stens), ıst die Erlaubnis dem störenden der vernichtenden Eingriff
VO.  S seıten des Schöpfers nıcht rweısbar. Ja die Zwecksetzun die Fimp-
fängn1s unmöglich machen, billigt 1m Ke  ım den Willen, zZu verkehren
un: den Verkehr durch künstlichen Eıingriff zugleich vereıteln: ıne
wıdernatürliche Unsinnigkeit. Aus diesen Gründen wırd die direkte Sterili-
satıon VO.  5 den katholischen Theologen als der natürhchen Siıttlichkeit R  g
wıdersprechend betrachtet!?) und das Urteil VO  } P  1US enl bestätigt!*).Kıs 1äßt sS1C.  h angesichts dieser Verwerftflichkeit der direkten Sterilisation
weder die Sterilisation ZU Verhinderung kranken Nachwuchses?*®), noch
die ZULC Verhütung der Überbelastung einer Familie der einer Lebensgefahr ebei Schwangerschaft?!), les direkte Sterilisationen, rechtfertigen, mıt
welchen Methoden s1e uch durchgeführt werden.

Die Sterilisationen jedoch, die VOrIrSCHOMHMN! der ZUSClassefl werden,
umm die Gesundheit und Erhaltung des Lebens besorgen, die au anderem
VWe nıcht gesichert werden könnten, heute als „indirekte terilisa-
tion” bezeichnet, se]len Kxstirpationen, Bestrahlungen der Drogenan-
wendungen, gelten für erlaubt??), Die Begründung der Erlaubtheit (Recht-fertigung) 1ıst freilich bei der verschiedenen physiologischen Lagerungdieser HeilbehandlunSCH mıt Sterilisationswirkung nıcht v9flkommen' ein-heitlich geben.

Schon seıt Janger Zeit sınd die 1m Dienst der Gesundheit und des
Lebens stehenden Exstirpationen und Bestrahlungen mıt Sterilisa-
tionswirkung bekannt. Sie gelten bei 1en utoren als erlaubt und ihre
Rechtfertigung sollte normierend Se1InNn für andere Sterilisationen. Aber
schon hıer besteht aus moralphilosophischen Gründen keine Einheitlich-
keit iın der Begründung der Erlaubtheit. Die eine Spekulation versucht eine
distinctio ratıonıs einzuführen un die Rechtfertigung mıt dem Prinzip
VOoO voluntarıuım iın geben. Die andere Theorie ber wiıll unter
Verzicht au eine solche Verstandesunterscheidung die Handlung aus dem
Sachzusammenhang rechtfertigen. Versuchen eıne Verdeutlichung!Sıcher ıst, daß Ma für die Beseitigung eines kranken Stückes, ZU. Beıi-
spiel des Samenleiters, eine Verstandesunterscheidung anwenden kann
Man kann ChH. die Beseıtigung des Stückes, soferne A krank Wäar,
se1 die qals Mittel ZUT Heilung erstrebte Wirkung der Operatipn un!‘ iın S1iC  h

10) Wie Anm.
20) Häring, Ges Christi 11L1., 261 ; Aertnys-Damen- Visser, k Nr 568; Nieder-y  E Oa I 172—221; Pius Cast: connubn; Pius XIl wıe Anm. ı
ll) Häring, D. Ges., Christi IIL., 261; Niederme
22) VWie Anm.

ycr_, C. I 172
13„Theolog.-prakt. Quarmlémnfl“ 1963



sofern sie / Unterbindung der Geschlechts-gewollt. 1e Beseitigung abei,
funktion ist, sel 1LUFr 1n der Ursache (in der Messerführung ewollt, ber
N1IC  ht sıch. O wıird die Kxstirpation der uch die Bestrahlung ach den
Regeln VO erlaubten voluntarıum in gerechtfertigt. Die verstandes-
mäßig uıunterschiedene Unterbrechung der ((eschlechtsfunktion wird NUT

als zugelassene Wirkung bezeichnet, die durch den guten Kffekt der Be-
seltigung des kranken Teiles und die Gesundung des (G(esamtorganısmus
aufgewogen sSel1. Aertnys-Damen- Visser führt die Rechtfertigung der Be-
strahlungstherapıe auf diese Weise durch „Llicıtum est PORNCIC actıonem
CUu. duphcı effectu, uno0 ONO (sanıtatıs restitutio), altero malo (sterilitas)®®).

Ich kann nıcht sagen, daß mıc  h dieser Rechtfertigungsversuch, aufge-
baut auf der Verstandesunterscheidung, befriedigt.

uch ich werde 7, W aAr zugeben, die Unterbindung der Geschlechts-
funktion (wenn s1e dem Begriff ach VO:  > der Kxstirpation verschieden SC=
nommen wird) nıcht ın S1iC.  h freiwıllig sein darf als relatıv etzter Zweck
der Handlung Das ist sS1e ın unNnserem Kall uch nıcht. Aber S1Ee ist frei-
willig, weil sS1€e identisch ist miıt der als Mittel der Heilung eingesetzten,

S1IC.  h freiwilligen Beseitigung der kranken Partie.
Gegen die Rechtfertigun mıt Hılfe einer distinetio ratıonıs scheint

M1r sprechen, daß diese in der Moral nıcht üblich ist Söje scheıint mMIr
unverträglich mıiıt den geläufgen Lehren über die intentio formalıis impli-
cıta. Niemand gıbt Z daß einer seine Handlung rechtfertigen könne,
indem sagt iıch wıirke ZW ar Q häretischen (Zottesdienst aktıv mıiıt,
aber insoferne das eiıne Beleidigung (Zottes ıst, ich die Handlung
nNIC  ht, sondern lasse sS1€e€

Ich glaube, daß für die Unterbrechung der Geschlechtsfunktion
eINne andere Rechtfertigung gibt als die mıt Hılfe der Verstandesunter-
scheidung un! der Regeln VO erlaubten voluntarıum ıIn usäa. Die Unter-
bindung der Geschlechtsfunktion (real identisch mıt der Beseitigung der
kranken Partie) ist nämlich gerechtfertigt durch den Sachzusammenhan
mıt der (G(esundheıit des ganzen Körpers gemäß der (Jüter- un Zweck-
ordnung des Organısmus. Was außerhalb dieses Zusammenhanges schlecht
wäre, ıst 1n diesem Zusammenhang gut un:! darf ın S1C.  h gewollt werden?*).
Die Opferung eines Teiules oder einer Funktion des Urganiısmus zugunsten
des (;anzen erschien immer der VO  - ott gesetzten (Jüter- un: Zweck-
ordnung gemäß,. Pıus XIl macht dieses Prinzıp ausdrücklich uch für
die Beselıtigung der Keimdrüsen geltend, hne Zzu fordern, daß diese
voluntarıum se1n dürfe?®),

Wır werden den Lebensfragen des Quintums öfter zugeben mussen,
d andere Rechtfertigungen einer nicht unter NUen Umständen er-

23) Aertnys-Damen- Visser, Co I‚ Nr. 568
24) Noldin, D I Nr. 328, redet nicht VO  > einer Rechtfertigung der Sterilisation zu Ge-

sundheitszwecken als voluntarıum in ausa; Aertnys-Damen- Visser, C: 1 Nr. 566 ennt
wenigstens ıne mutilatıo directa, 1€ ZUEF Rettung des Ganzen (offenbar dem Sachzusammen-
hang) gerechtfertigt ıst.

25) Rede den Urologenkongreß, wıe 29, Utz un! Groner, Nr. 9390 : hier ausdrück-
lich Von der Keimdrüsenbeseitigung. LC. 1n der Rede für Histopathologie VO. Sept. 1952,
ÜUtz un! Groner, Nr. 22063; Thomas, Summa theol. 1L. 64, a2 C
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laubhbten Handlung gibt als die des bloß in"der Ursache freiwilliigen Effekte
Wir werden erkennen, daß der Satz „Der Zweck heiligt nicht die Mittel
den vielleicht jemand als Einwand anführen möchte, be1 Mitteln, die
objektiv notwendigen Zusammenhängen mıt höheren GGütern der Zweck-
und Güterordnung emäß stehen, seiıne Begrenzung findet So der so
wıird auf jeden Kall die Erlaubtheit einer Kxstirpation mıt Unfruchtbarkeits-
wirkung, die 1mM Dienst der Gesundheit steht, erwıesen werden können.

eueren Datums ist die Sterilisierung durch Drogen 1m Dienst
der esundheıit, Leistungsfähigkeit und naturgemäßen Leibesverfassungder Krau (R) Bel diesen Behandlungen mıt Sterilisationswirkung ent-
scheidet ber die der Rechtfertigung die Frage, ob die FEinstellung
der Ovulation, die wenıgstens vorübergehende Unfruchtbarkeit ergibt,
Voraussetzung (Ursache der notwendige Bedingung) des Heileffektes ıist
un deshalb mıt ihm S1C.  h gewollt seın muß der ob die Ovulations-
hemmung qls bloß zugelassener Nebeneffekt der Heilwirkung gelten kann
Von den Moralisten wurde bei vielen Heilbehandlungen das letzte ange-
ommMenNnl die Ovulationsunterbindung sei bloß zugelassener Nebeneffekt?®).
Dr Rötzer sibt dieser Auffassung wenıgstens ın bestimmten Fällen recht.
Zum Beispiel würde durch Verwendung VO  s Strogenen, (estagenen und
Androgenen der blutungsstillende Effekt durch eıne unmittelbare Kın-
wıirkung autf die Gebärmutterschleimhaut erreicht. Die Unterdrückung
der Ovulation se1 Nebeneflekt (R ® Wenn ber ın manchen Fällen einer
Heilbehandlung das Verhältnis der KEAfekte och nıcht völlig geklärt ware,
könnte INa  S der physiologischen Ungeklärtheıit zZUu einer sıttliıchen
Rechtfertigung der Behandlung kommen, indem Man, den physiologischen
Fragestand umgehend, sa  ° Kommt die Heılung wirklich nıcht auf
dem Weg >  er die Ovulationshemmung zustande, daß diese ZU,
lassene Nebenwirkung ıst, ist die Rechtfertigung der Dro enverwendun
nach den Re eln vom erlaubten voluntarium ın mög ich Wird ber
der Heileffekt qauf rund der Ovulationsunterbindung erreicht, daß
diese aqls Mittel ZUD Heileffekt ın S1IC.  h gewollt ISt, bıetet sich die Recht-
fertigung der Drogenbenützung aus dem „Sachzusammenhäng gemäß der
(„üUüter- und Zweckordnung” . wW16€e€ bei der Kxstirpation eines kranken
(‚liedes Gesundheitszwecken.

rtıAhnliche Möglichkeiten biıeten sıch Rechtfe der Drogen-
einnahme ZuUumM Zweck der Regulierung des MonatszyLSUN  klus der Frau. Hä-
rıng?”) berichtet. eine sechs Monate lang fortgesetzte Verwendung VO  S
Enovid (zum Beispiel VOo Jag nach der Monatsblutung bis zZUuU 25. L’ag)

rage der Frau einen dauernden klus VO:  5 zirka Tagen au Die
vulation tällt ach Umbricht?®) während der Kur AdUS, ber nachher

wieder e1IN. Vielleicht öffnen diese Berichte schon die Aussicht auf das
Gelingen der Herstellun Sut geregelter Blutungs- und Ovulationszyklen.
Ja, näqhdem schon S®m ers und Dr. Schulte Erfolge der Zyklusregu-

VWie 12.
Theol Dıg 1959, 156; vgl Ges. Christi 11L., 355; Ehe dieser eıt 5burg, tto Müller), 386; sıehe auch (R)!

28) Wie Anm. 33 vgl Janssens. Theol. Dig 1953, 249, Alois JäSCI, Jn Gebunemegelmaber wIie / Der große Egtschluß‚ (4 S22
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Lerung meldeten?), führt Dr Rotcer äus eigener Praxıs ' erfolgreich Ver-
aufene Versuche der Regelung ovulatorischer Zyklen an, ohne für das
Verharren der Regulierung schon bürgen können und dem Hın-
weı1s, daß e1InNne Zyklusregulierung uch in der Lebensweise der Frau ıhre
Voraussetzungen habe Was ber ıst über die Sittlichkeit der Regulierungs-
kur un entsprechender Versuche N Wieder kann die Moral
Reserve die verschiedenen physiologischen Befunde N Krkenntnis
der Erlaubtheit kommen. Wenn jer der physiologische Betfund ergäbe,
daß die Hemmung der Ovulation Ursache oder Bedingung der Zyklus-
regulierung sSe1 un deshalb mıt dieser in S1C.  h gewollt seın müßte, könnte
die RKRechtfertigung aus dem Sachzusammenhang ach der 7Zweck- un
Güterordnung versucht werden. Ergäbe ber der physiologische Befund,
daß be1 der Regulierung des Zyklus die Hemmung der Ovulatıon während
der Kur weder Ursache och notwendige Bedingung des Heileffektes sel,
sondern als zugelassener Nebeneflekt gelten ..  önne, annn kannn auch Jer
die Rechtfertigung „des Nur-Zugelassenen.”, 1€e weitherziger ıst,
angewendet werden. Die Rechtfertigung AauUusSs dem Sachzusammenhang
dürfte sowohl be1 einer Heilung w1e uch bei der Zyklusregulierung TLat-
sächlich gelingen. uch letzte erscheint als eın unersetzbares Mittel 1m
jienste der Gesundheıt un Leistungsfähigkeit der Frau, W as ja nach der
Zweckordnung der eINZIgE evıdente Rechtfertigungsgrund einer ın S1C.  h
gewollten Sterilisation des Organs Se1in dürfte.

Kann aber die Rechtfertigung eiıner Sterilisationswirkung bei einer
Heilung der Zyklusregelung nach den Regeln VOo voluntarıum 1n U
angewendet werden, mussen ZEWISSE, dem christliichen Moralisten be-
kannte edin ngen erfüllt sein*®), Der „schlechte“, das heißt nıcht un
Ilien Umstän erlaubte, erst rechtfertigende Effekt (hier immer die
Hemmung der Ovulation) darf wirklich NUuUr zugelassen se1nNn. Deshalb darf

nıcht Ursache der notwendige Bedingung des guten Effektes der Heilung
der Zyklusregulierung se1In. Sonst ist als Mittel ın sich gewollt, nıcht
bloß zugelassen. Er dartft zugelassen werden, wenn keinen gleich-
wertigen Weg ZU: guten Efiekt 1ıbt, der den üblen Eiffekt vermeıdet.
Diese Bedingung ist nıcht ın Hen Fällen VO  \ Drogensterilisation ertühllt
Rötzer NeENN sowohl be Behebung gewWI1sser Sterilitätsarten w1€e bei der
Hilfe schmerzhafte Regelblutungen Methoden mıiıt un hne Aus-
schaltun der Ovulation. Und ın manchen YFällen erscheıint die

unentbehrlich (R) Die Absicht muß beı der Rechtfertigun des Nur:-
Zugelassenen autf dıie Heilwirkung erichtet se1n, die das ° bel“ die

Das Aufwie kann beıOvulationshemmung, aufwiegen muß15 29)
dieser Art der Rechtfertigung uch durch eın fremdes Gut, das Wohl des
Kindes oder der YFamilie, zustande kommen. Insofern ist diese der
Rechtiäierti „weitherziger”. en das ist wichtig! ist die

eschlecht ®  IC  he Anlage dem Wohl des eigenen Organismus untergeordnet.
1USs XIL Sagt, daß die Zulassung einer Sterilisation erlaubt sei? WE

Rede den Hämatologenkongreß VOoO.: 42 Sept. 1958, (1953), 135 Utz
und Groner, Nr. 5453, un: Rede den Urologenkongreß VO: Okt. 1953 (1953),

674, Utz un: Groner\, Nr. 2318



siıch um S notwendiges Heilmittel handelt und der Schaden nıcht ve
mieden werden kann?®®) Ja, er erklärt, daß die Beseıtigung er
Keimdrüsen gestattet sel, wWEe. gilt, den Menschen retten®®). AZusammenfassend kann m SaSchH, die spekulatıve Be dung der

enschen derRechtfertigung VO.  y Handlungen, die die Gesundung des
die Zyklusregulierung, die uch dem Wohl und der Leistungsfähigkeit
der Frau dient, erstreben, die aber kraft eıines physischen Zusammenhanges
mıt einer Unfruchtbarmachung des Organs (die Voraussetzung oder Neben-
wirkung der Gesundung sSe1n kann) verbunden sind, 1n der naturrechtlich-
christlichen Moral auf jeden Fall möglich erscheint.

Dıie verschiedenen Arten der Verwendung sterilisierender Drogen und
ıhre sıttliche Beurteilung

Die SEWONNECNCH Erkenntnisse über die terılisatıon un: ihre Sıttlichkei
haben NU. iın konkreten Fällen anzuwenden. Die Voraussetzung ıst.:

Auch Sterilisation durch Drogen, die der VO  5 P  1US X IL gemeinten
Weise den Zweck verfolgen, die Empfängnis unmöglich S machen, SIN  d
als direkte Sterilisation (im reservlerten Sinn) verboten, ob die Drogen
1Ul © eugenischen, sozialen, prophylaktischen der hedonistischen
Zwecken TE  N werden.

teriılısationen (zumalvorülmrgehexide)2die unmittelbar der Gesundheit
und der Erhaltung des gaNzZch Urganısmus dienen, sıind als indirekte Sterili-
satıon erlaubt. Kbenso jene, be1i denen die Unfruchtbarkeitswirkung eın
gerechtfertigtes voluntarıum In causa Ist.

Die Rechtfertigung der Drogenanwendung Heilzwecken geschieht
durch das Prinzip VO erlaubten voluntarıum der aus dem
Sachzusammenhang, Je nach dem physiologischen Befund. Im einzelnen
können eLwa folgende ach dem Zweck der Drogenanwendung unter-
schiedene Grundsätze gelten:

Grundsatz. Drogen rreichung wertvoller Heilwirkungen sıind
erlaubt TOLZ der mı1ıt ihrer Verwendung verbundenen Sterilisation.

Art der Drogen. Wertvolle Heilwirkungen weıst das als Injektion
anwendbare Progesteron auf®°®) der Pillen, die Mischungen VO.  5 Gestagenen
und strogenen S1'  d und 1n Amerıka unter dem Namen „Enovıd”,
Deutschland und Österreich upter dem Namen „Anovlar” auf den Markt
gebracht wurden (R)

ertvolle Wirkunge
Als wertvolle Heilwir N dieser Präparate kommt VOLr allem die

Förderung der Gesundheıit der Frau in (S 16) die voxn Rötzer
riılıtäten, rasc  ankhafter Regelblutungen undenannte Behebung gewi1sser Ste

ucherun en“®% Als .. Mutter un!: Kind wertvoller Efilekt ist die Be-
hebung der Ge ahr des ontanabortus durch Iniektion VO.  5 Progesteron-

10N, die sich sterili-präparaten ZU erreichen R) ber da diese Inje
sıeren .  de, erst nach Begınn der Schwangerschaft verabreicht wird R),
steht der Verwendung VOo sıttliichen Standpunkt s überhaupt nıchts
1m Weg

80) (R); Theol. Diıg. 1953, 1831; Dr. Umßricht über Heilwirkungen, siehe 8!



b Eine Frage ist, obD die enannten 'a während der Stillzeit
genommen werden dürfen TOTZ der Bewirk der Unfruchtbarkeit durch
Hemmung der Orvulation S 16) Man kann vielleicht sagen: Wenn durch
die Verwendung der Präparate die natürhiche Dauer der Stillzeit gesichertwerden soll (nach Janssens dauerte die Stillzeit normalerweise Monate®1)der We sonst der Gesundheit der Mutter. mıtunter uch des Kindes,
gedient würde, ware die Droge erlaubt. Wahrscheinlich auch, tTtat-
sächlich nıcht Jange der überhaupt nıcht gestillt WUur  de3la Es handelt
sıch die Besorgung der natürlichen Verfassung der Frau. Weni (D
sicher erscheint MI1r, daß der Ausfall der Ovulation während der Stillzeıit

gesunden atur der Frau ehöre, un:! daß die Droge eNOMLMEN werdenb) ı Eine} F i1agé ist,‘  ob die genannten  -äparate während der Stillzeit  un  S  genommen werden dürfen trotz der Bewirk:  g der Unfruchtbarkeit durch  I  Hemmung der Ovulation (S. 16). Man kann vielleicht sagen: Wenn durch  die Verwendung der Präparate die natürliche Dauer der Stillzeit gesichert  werden soll (nach Janssens dauerte die Stillzeit normalerweise 9 Monate?!)  oder wenn sonst der Gesundheit der Mutter, mitunter auch des Kindes,   gedient würde, wäre die Droge erlaubt. Wahrscheinlich auch, wenn tat-  sächlich nicht so lange oder überhaupt nicht gestillt würde%* ), Es handelt  sich um die Besorgung der natürlichen Verfassung der Frau. Weniger  _ sicher erscheint mir, daß der Ausfall der Ovulation während der Stillzeit  zur gesunden Natur der Frau gehöre, und daß die Droge genommen werden  darf, etwa 9 Monate lang nach der Geburt, um den Ausfall der Ovulation,  _ der natürlich sei in der Stillzeit, zu erreichen. Aber diese Begründung  kommt faktisch auf das gleiche Resultat hinaus, es sei erlaubt, während  der 9 Monate der normalen Stillzeitsdauer die sterilisierenden Drogen zu  nehmen (S. 16 ff.). Weil bedeutende Autoren für die Erlaubtheit dieser  Praxis eintreten, kann sie jedenfalls für praktisch gesichert gelten??).  c) Besonders wertvoll wird die Anwendung von Enovid und Anovlar  sein, wenn es durch Kuren mit diesen Mitteln gelingen wird, die Regel-  mäßigkeit im Monatszyklus der Frau zu festigen (S. 16)%). Das wird vor  allem der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frau dienen. Und aus  diesem Grund werden Zyklusregulierung und die begründeten Versuche  _ einer solchen auf alle Fälle gerechtfertigt sein. Aber da die Zyklusregu-  lierung physiologisch wahrscheinlich so vor sich geht, daß die zeitweise  Unfruchtbarkeit während der Kur nach den Regeln vom erlaubten volun-  _ tarium in causa gerechtfertigt werden kann, wird auch das Wohl der  __ Familie (die Möglichkeit, ihr Wachstum an den vorhandenen Lebensraum  anzup  assen) als ein Gut gelten dürfen, das die Zulassung t%e; zeitweisen  Unfruchtbarkeit aufwiegt.  d) Zumal in den Wechseljahren scheint die Verwendung von Enovid  und Anovlar der Regelung des Zyklus und der Behebung verschiedener  Beschwerden zu dienen?*).  3. Zur Begründung des 1. Grundsatzes. Wir haben uns ausführlich mit  den Rechtfertigungsmöglichkeiten der Verwendung von Progesteron-  präparaten, Enovid und Anovlar, beschäftigt. In den meisten Fällen wird  31) Theol. Dig. 1958, S. 250; Perico, zitiert in Orbis cathol. 16 (7. 1962), S. 472.  81a  ich L. M. Weber nach Orb. cath. 16 (7. 1962), S. 472 siehe auch Jäger, wie Anm, 28,  >S._ 323; Häring (S. 17) möchte die Droge nicht angewendet sehen, wenn die Mutter nicht stillen  32) (S. 17); Miller, P. Josef, Univ.-Prof, Innsbruck, „Zur Sexualethik“, in: Der Christ und  die Weltwirklichkeit (Seelsorgertagung 1959, Wien): Veröffentl.: 1960, Wien, Herder, S. 187.  P. Miller hält die sterilis. Drogen in der Stillzeit für erlaubt und günstig für Regelung des Fa-  jerung aus.  milienwachstums. Ebenso spricht er die Hoffnung auf das Gelingen der Zyklusre  er die Problematik der Stillzeit: Orbis cath. 16 (5. 1962), S. 344 und 16 (7. 1962), S. 472;  wie Miller urteilt Janssens in. Theol Dig. 1958, S. 250.  33) (R); Theol. Dig. 1958, S. 181 ff.; 248 ff.; 1959, S. 156 ff.; Umbricht, 1. c.; siehe diesen  Aufsatz, II. 4 B! Sehr zurückhaltend erwähnt das Referat über den Vortrag Prof. Böckles (siehe  Anm. 3!) die amerikanischen Erzeugnisse, denen „zyklusre,  ‚werde. Die Erlaubtheit der Versuche aber wird zugegeben.  gulierende W1rk1fng zugeschrieben“  -%) (R); Theol. Dig. 1958, S. 251.darf, etwa Monate lang Nac der G(eburt, den Aus all der Ovulation,
der natürhich sSe1 1n der Stillzeit, erreichen. ber diese Begründungkommt faktısch auf das gleiche Resultat hınaus, es 3E1 erlaubt, während
der Monate der normalen Stillzeitsdauer die sterilisierenden Dro cH ZU
nehmen (S Weil bedeutende utoren ..  f}  ur die Erlaubtheit dieser
Praxıs eintreten, kann S1€e jedenfalls für praktisch gesichert gelten??).C) Besonders wertvoll wıird die Anwendung VO  s Enovid und Anovlar
sem, wenn durch Kuren miıt diesen Mitteln gelingen WIFT'  d, die Regel-mäßigkeit 1m Monatszyklus der Frau ZUu festigen (S Das wiıird VOTLTr
allem der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frau dienen. Und
diesem Grund werden Zyklusregulierung un die begründeten Versuche

einer solchen auf all älle gerechtfertigt seın. ber da die Zyklusregu-herung physiologisch wahrscheinlich 8 VOTI sich geht, daß die zeıtwelse
Unfruchtbarkeit während der Kur nach den Kegeln VO erlaubten volun-

tarıum 1n gerechtfertigt werden kann, wırd uch das Wohl derb) ı Eine} F i1agé ist,‘  ob die genannten  -äparate während der Stillzeit  un  S  genommen werden dürfen trotz der Bewirk:  g der Unfruchtbarkeit durch  I  Hemmung der Ovulation (S. 16). Man kann vielleicht sagen: Wenn durch  die Verwendung der Präparate die natürliche Dauer der Stillzeit gesichert  werden soll (nach Janssens dauerte die Stillzeit normalerweise 9 Monate?!)  oder wenn sonst der Gesundheit der Mutter, mitunter auch des Kindes,   gedient würde, wäre die Droge erlaubt. Wahrscheinlich auch, wenn tat-  sächlich nicht so lange oder überhaupt nicht gestillt würde%* ), Es handelt  sich um die Besorgung der natürlichen Verfassung der Frau. Weniger  _ sicher erscheint mir, daß der Ausfall der Ovulation während der Stillzeit  zur gesunden Natur der Frau gehöre, und daß die Droge genommen werden  darf, etwa 9 Monate lang nach der Geburt, um den Ausfall der Ovulation,  _ der natürlich sei in der Stillzeit, zu erreichen. Aber diese Begründung  kommt faktisch auf das gleiche Resultat hinaus, es sei erlaubt, während  der 9 Monate der normalen Stillzeitsdauer die sterilisierenden Drogen zu  nehmen (S. 16 ff.). Weil bedeutende Autoren für die Erlaubtheit dieser  Praxis eintreten, kann sie jedenfalls für praktisch gesichert gelten??).  c) Besonders wertvoll wird die Anwendung von Enovid und Anovlar  sein, wenn es durch Kuren mit diesen Mitteln gelingen wird, die Regel-  mäßigkeit im Monatszyklus der Frau zu festigen (S. 16)%). Das wird vor  allem der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frau dienen. Und aus  diesem Grund werden Zyklusregulierung und die begründeten Versuche  _ einer solchen auf alle Fälle gerechtfertigt sein. Aber da die Zyklusregu-  lierung physiologisch wahrscheinlich so vor sich geht, daß die zeitweise  Unfruchtbarkeit während der Kur nach den Regeln vom erlaubten volun-  _ tarium in causa gerechtfertigt werden kann, wird auch das Wohl der  __ Familie (die Möglichkeit, ihr Wachstum an den vorhandenen Lebensraum  anzup  assen) als ein Gut gelten dürfen, das die Zulassung t%e; zeitweisen  Unfruchtbarkeit aufwiegt.  d) Zumal in den Wechseljahren scheint die Verwendung von Enovid  und Anovlar der Regelung des Zyklus und der Behebung verschiedener  Beschwerden zu dienen?*).  3. Zur Begründung des 1. Grundsatzes. Wir haben uns ausführlich mit  den Rechtfertigungsmöglichkeiten der Verwendung von Progesteron-  präparaten, Enovid und Anovlar, beschäftigt. In den meisten Fällen wird  31) Theol. Dig. 1958, S. 250; Perico, zitiert in Orbis cathol. 16 (7. 1962), S. 472.  81a  ich L. M. Weber nach Orb. cath. 16 (7. 1962), S. 472 siehe auch Jäger, wie Anm, 28,  >S._ 323; Häring (S. 17) möchte die Droge nicht angewendet sehen, wenn die Mutter nicht stillen  32) (S. 17); Miller, P. Josef, Univ.-Prof, Innsbruck, „Zur Sexualethik“, in: Der Christ und  die Weltwirklichkeit (Seelsorgertagung 1959, Wien): Veröffentl.: 1960, Wien, Herder, S. 187.  P. Miller hält die sterilis. Drogen in der Stillzeit für erlaubt und günstig für Regelung des Fa-  jerung aus.  milienwachstums. Ebenso spricht er die Hoffnung auf das Gelingen der Zyklusre  er die Problematik der Stillzeit: Orbis cath. 16 (5. 1962), S. 344 und 16 (7. 1962), S. 472;  wie Miller urteilt Janssens in. Theol Dig. 1958, S. 250.  33) (R); Theol. Dig. 1958, S. 181 ff.; 248 ff.; 1959, S. 156 ff.; Umbricht, 1. c.; siehe diesen  Aufsatz, II. 4 B! Sehr zurückhaltend erwähnt das Referat über den Vortrag Prof. Böckles (siehe  Anm. 3!) die amerikanischen Erzeugnisse, denen „zyklusre,  ‚werde. Die Erlaubtheit der Versuche aber wird zugegeben.  gulierende W1rk1fng zugeschrieben“  -%) (R); Theol. Dig. 1958, S. 251.Familie (die Möglichkeit, iıhr W achstum den vorhandenen Lebensraum
DZU als eiIn Gut gelten dürfen, das die Zulassung der zeıiıtweisen
Unfruchtbarkeit aufwie

Zumal den Wechseljahren scheint die Verwendung VOoO  F Enovid
un Anovlar der Regelung des Zyklus un der Behebung verschiedener
Beschwerden dienen**?),

Zur Begründung des Grundsatzes. Wir haben UuUNXNs ausführlich mıt
den Rechtfertigungsmöglichkeiten der Verwendung VO  S Pro esteron-
präparaten, Enovıd un Anovlar, beschäftigt. In den meısten Fä wird

31) Theol Dig. 1958, 250; Perico, zıtiert ın Orbis cathaol. (7 472,
öla ich Weber nach Orb. cath. (7 472'; siehe uch Jäger, wıe 2 >b) ı Eine} F i1agé ist,‘  ob die genannten  -äparate während der Stillzeit  un  S  genommen werden dürfen trotz der Bewirk:  g der Unfruchtbarkeit durch  I  Hemmung der Ovulation (S. 16). Man kann vielleicht sagen: Wenn durch  die Verwendung der Präparate die natürliche Dauer der Stillzeit gesichert  werden soll (nach Janssens dauerte die Stillzeit normalerweise 9 Monate?!)  oder wenn sonst der Gesundheit der Mutter, mitunter auch des Kindes,   gedient würde, wäre die Droge erlaubt. Wahrscheinlich auch, wenn tat-  sächlich nicht so lange oder überhaupt nicht gestillt würde%* ), Es handelt  sich um die Besorgung der natürlichen Verfassung der Frau. Weniger  _ sicher erscheint mir, daß der Ausfall der Ovulation während der Stillzeit  zur gesunden Natur der Frau gehöre, und daß die Droge genommen werden  darf, etwa 9 Monate lang nach der Geburt, um den Ausfall der Ovulation,  _ der natürlich sei in der Stillzeit, zu erreichen. Aber diese Begründung  kommt faktisch auf das gleiche Resultat hinaus, es sei erlaubt, während  der 9 Monate der normalen Stillzeitsdauer die sterilisierenden Drogen zu  nehmen (S. 16 ff.). Weil bedeutende Autoren für die Erlaubtheit dieser  Praxis eintreten, kann sie jedenfalls für praktisch gesichert gelten??).  c) Besonders wertvoll wird die Anwendung von Enovid und Anovlar  sein, wenn es durch Kuren mit diesen Mitteln gelingen wird, die Regel-  mäßigkeit im Monatszyklus der Frau zu festigen (S. 16)%). Das wird vor  allem der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frau dienen. Und aus  diesem Grund werden Zyklusregulierung und die begründeten Versuche  _ einer solchen auf alle Fälle gerechtfertigt sein. Aber da die Zyklusregu-  lierung physiologisch wahrscheinlich so vor sich geht, daß die zeitweise  Unfruchtbarkeit während der Kur nach den Regeln vom erlaubten volun-  _ tarium in causa gerechtfertigt werden kann, wird auch das Wohl der  __ Familie (die Möglichkeit, ihr Wachstum an den vorhandenen Lebensraum  anzup  assen) als ein Gut gelten dürfen, das die Zulassung t%e; zeitweisen  Unfruchtbarkeit aufwiegt.  d) Zumal in den Wechseljahren scheint die Verwendung von Enovid  und Anovlar der Regelung des Zyklus und der Behebung verschiedener  Beschwerden zu dienen?*).  3. Zur Begründung des 1. Grundsatzes. Wir haben uns ausführlich mit  den Rechtfertigungsmöglichkeiten der Verwendung von Progesteron-  präparaten, Enovid und Anovlar, beschäftigt. In den meisten Fällen wird  31) Theol. Dig. 1958, S. 250; Perico, zitiert in Orbis cathol. 16 (7. 1962), S. 472.  81a  ich L. M. Weber nach Orb. cath. 16 (7. 1962), S. 472 siehe auch Jäger, wie Anm, 28,  >S._ 323; Häring (S. 17) möchte die Droge nicht angewendet sehen, wenn die Mutter nicht stillen  32) (S. 17); Miller, P. Josef, Univ.-Prof, Innsbruck, „Zur Sexualethik“, in: Der Christ und  die Weltwirklichkeit (Seelsorgertagung 1959, Wien): Veröffentl.: 1960, Wien, Herder, S. 187.  P. Miller hält die sterilis. Drogen in der Stillzeit für erlaubt und günstig für Regelung des Fa-  jerung aus.  milienwachstums. Ebenso spricht er die Hoffnung auf das Gelingen der Zyklusre  er die Problematik der Stillzeit: Orbis cath. 16 (5. 1962), S. 344 und 16 (7. 1962), S. 472;  wie Miller urteilt Janssens in. Theol Dig. 1958, S. 250.  33) (R); Theol. Dig. 1958, S. 181 ff.; 248 ff.; 1959, S. 156 ff.; Umbricht, 1. c.; siehe diesen  Aufsatz, II. 4 B! Sehr zurückhaltend erwähnt das Referat über den Vortrag Prof. Böckles (siehe  Anm. 3!) die amerikanischen Erzeugnisse, denen „zyklusre,  ‚werde. Die Erlaubtheit der Versuche aber wird zugegeben.  gulierende W1rk1fng zugeschrieben“  -%) (R); Theol. Dig. 1958, S. 251.323; Häring S 17) möchte die Droge nıcht angewendet sehen, W e 1€e Mutter nıicht stillen

82) (S. 17); Miller, Josef, Univ.-Prof. Innsbruck, „Zur sexualethi . Der Christ und
die eltwirklichkeit (Seelsorgertagung 1959, Wien) Veröffentl.: 1960, Wiıen, Herder, 187

Miller hält die sterıliıs. Drogen 1n der Stillzeit für erlaubt und günstig für Regelung des Fa-
LeTUN ‚UuS.milienwachstums. Kbenso spricht > die Hoffnung auf das Gelingen der Zyklusre

C die Problematik der Stillzeit: Orbis cath. (5 344 un!: (7 472 ;
wıe Miller urteilt Janssens ın Theol Dig 1958, 250

3) R); Theol. Dig. 1958, 181 fi7 248 H.3 1959, 156 fi"l Umbricht, C. 3 siehe diesen
Aufsatz, Sehr zurückhaltend erwähnt das Referat über den Vortrag rof. Böckles (siehe3!) die amerikanischen Krzeugnisse, denen „Zyklusre
werde. Die Erlaubtheit der Versuche ber wird zugegeben.

gulierende Wirkung zugeschrieben“”
a4) (R) Theol. Dig. 1958, 251



sS1e mıit m Prinzip des volunt in causa gerechtfertigt®). Von
das „Übel“ der Steriulisierung aufwiegenden Grund haben eben e-

sprochen, | D wird u 0 leichter durch Heilwirkungen oder die Vorteil
der Zyklusre leTrung aufgewogen, als sıch N dem . Drogengebrauch
zeıtwelse Unfruchtbarkeit ergibt. Schließlich ber ist klar, daß die Eın
nahme der sterilisıerenden Präparate, wenn S16 nıcht ın den genannten
Wirkungen begründet _ wäre, als direkte terilisation (im reservıerten Aınn gelten und verboten sein müßte?®),

Der eheliche Verkehr ist während der begründeten Anwendung
sterilisıerender, ber heilender Drogen 1n den gFällen
erlaubt. Der normale Verkehr ist nıcht gestört. Und da die Unfruchtbarkeit
VO  S der Natur erfordert und begründet ıst, ist weder. die Verwendung der
Präparate noch der Verkehr belastet von der Widersinnigkeit, zugleic
verkehren und den Verkehr durch künsthliche Kingriffe seiner Fruchtbarkeitberauben ZU wollen?”).

Die verantwortungsbewußte Verwendung sterilisıerender Präparate
muß schließlich nach den äarztliichen Vorschriften geschehen, zumal eINne
längere Verwendung (über Zzwelı Jahre hinaus) nıcht garantıert unschädlie
ıist (S und 69)38)

Grundsatz. Nie (weder ın noch ußer der Ehe und nichtv einmal
1mMm Kall einer Vergewaltigung) sind Präparate erlaubt, die die Einnistung
des befruchteten 168 1m Uterus verhindern (S 15)

der Drogen. Eine solche Wirkung weıst das istamin auf (S 9)°3;
das damıt ZULTI Antibabypille schlimmsten Sınn des Wortes wıird DieDroge dürfte in Österreich noch nıcht 1n Gebrauch se1ın (R)

Zur Begründung des zweıten Satzes. Kıs handelt sıch bei Verwendung
dieses Präparates Sar nıcht um Sterilisation, sondern das noch schlim-
INeTe Verbrechen der Abtreibung einer lebenden, aber aqaußerhalb des
Mutterschoßes nıcht lebensfähigen menschlichen Leibesfrucht, Iso
Mord iın den ersten Phasen des sich entwıckelnden Menschenlebens (S 15)

Grundsatz. Unerlaubt sind Präparate Bewirkun der Un-
fruchtharkeıt durch Ausschaltung der Orvulation der durch Verhinderung
der Kınıgung der Samen- und Eizellen, wenn sS1e S werden ın
der Absicht, den freiwillig vollzogenen Verkehr der ußer der Eihe
seiner möglichen Fruchtbarkeit berauben. ä  |Art der Drogen. Kın Präparat das die Vereinigung der Zellen ver-
hindert, ist Hesperidin (S Kın solches S Verhinderung der Ovu-
lation das öfter genannte Progesteron, Folkkulin und die Verbindungen
unter dem Markennamen Enovid und OoVlar

Wie Anm. Dl und P:  1US X11 wıe  s Anm.
38) Orb cathol. (7. » 472 mıt Berufung auf Pıus AX.1L.,, KRede VO.: 12. Sept. 1958.
87) Häring, D, Ges. Chrıstı, 11L 355 Erlaubtheit des Verkehres während der Kur ZUFE Nor-

malisierung der Regel Siehe dazu Pius X11 (Utz un! Groner 5453
BB) Mögliche Schäden: Dr. Umbricht, C. Orb. cathol,

Dr. Rötzer und Hä 69).
343 Optimistischer

Theol. Dig 1958; S, 182 un: 249 ; 1959, 156
40) (R); Umbricht, Ca 5 Theol. Dig. 58, 182, 249; 1959, 155



Zur Begründung des dritten Satzes. Solche Drogen S nehmen
der an Absicht, ist eiInNne Form der direkten Sterilisation und w1e
cdiese verboten. In Verbindung mıt dieser zeıtweisen terilisatıon den
Verkehr pülegen, wırd VOoO  S den Moralisten als eINe Form des in der
Eheenzyklika Pius absolut verbotenen Ehemißbrauchs bezeichnet
(S

Grundsatz. In der katholischen Moral wıird SIC.  h vielleicht die
Erkenntnis durchsetzen: Präparate miıt Unfruchtbarkeitswirkung (Enoviıd,Anovlar) scheinen erlaubt Zl se1iIn Unfruchtbarmachung eines Ver-
kehrs, der einer berechtigten Ablehnung CIZWUNSCH wird

alle berechtigter Abwehr des Verkehrs.
a) Immer ist die Ablehnung des Verkehrs berechtigt und sogar pflicht-mäßig bei unverheirateten Frauen. Deshalb erwähnt Häring (S 19) die

Vergewaltigungsgefahren für Klosterfrauen Ke  nıa und ıIn Kongo und
Sagt, Moraltheologen ungewollte Mutterschaft die Ver-
wendung hormonalen Schutzes zugestehen*?). uch nach einer Ver-

immer die Scheidenspülung VOrSCHOMmM werden 19)gewalt1LL  yLUGTr uch bei verheirateten Frauen kennt die Moral älle berech-
tıgter Abwehr des Verkehres. © ist die Ablehnung erlaubt, wenn eiNe
Neue Schwangerschaft die Frau ın Todesgefahr brächte*3); Wenn eine
Gefahr der Ansteckung der Infektion (zum Beispiel ach einer G(eburt)droht*‘3); ach Untreue des anderen Teiles*3), wobei uch die Gefahr einer
Ansteckung eine olle spielen könnte: wWe. der Mannn den Verkehr 1m
betrunkenen Zustand begehrt (S 18/19), eın Fall, ın dem uch Gefahr
ur  .. eın kommendes Kınd bestehen kann; endlich wird VO  - H  arın
als Grund einer berechtigten Ablehnung des Verkehres uch der Fa
genannt, dem eın Eheteil evıdent erkennt, eın W achstum der
Familie nıcht ver.  rie werden kann, während der andere Teil ffen-
sichtlich 1n verantwortungsloser Weise handelt (S 19)

Zur Begründung des vıerten Satzes. Die Aufstellung des vierten
Satzes muß mıt Vorsicht gemacht werden und müßte sıch einer entgegen-
gesetLztien Entscheidung des kirchlichen Lehramtes fügen. Besonders die

C+, ob Hen VO.  > uNns genannten Fällen, in denen die Ablehnung des
Ver ehres erlaubt erscheint, schon die Schutzsterilisation estatie wäre,muß erst allmählich beantwortet werden. Vorläufig ıst fo gendes zZUu be-
merken: In den Fällen der Schutzsterilisation uNnlseres vierten Satzes wırd
die terilisation ohne Zweifel VOIrSCcHhoOomMmM der Absicht, einNne KEmpfäng-N1ıs unmöglıch machen. Zur Kechtfertigung der Handlung müßte mma  }
also beweisen, daß CS S1C  h weder die VO  5 Pıus XIL verurteilte Sterili-
satıon?*) handelt och um Ehemißbrauch Ich
Beweis gelingen könnte. gléube ireilich, dieser

41) Aertnys-Damen- Visser, Da 893
42) Ü1)61' das Gutachten der römiıschen Theologen (Pietro Palazzini, ekretärs der Konzils-

kongregation, Tof. Hürth, J und Prof. Lambruschini), siehe Orbis cath. ©344 !
Häring, Ges Christı, 1101, 111 3606; Aertnys-Damen- Visser, C, 889, und 8339

b  183 Miller ın ? De 5 et abusu matrımon1ı Innsbruck, Rauch), 52



Von Pius X I1 wurde die direkte Sterilisation wahrscheinlich nNnur
1m des freiwillig vollzogenen Verkehres (also 1mM Normalfall) für
verboten erklärt4i4

Der Widersinn, verkehren und zugleich den Verkehr vereiteln
wollen,; ist be1 Abwehr eines erzwungenen Verkehrs nıcht gegeben. Deshalb
uch eın Ehemißbrauch Dieser kann offenbar LUr bei freirwilliSCH und
pflichtmäßigem Verkehr ın der Ehe verwirklicht se1n. xc) 1€e Schutzsterilisation erscheıint als Ergänzung der berechtigte
Gegenwehr. Hıer ist VOoO  5 orößter Bedeutung, schon ın früheren Zeiten
für den all einer Vergewaltigung die Erlaubtheit der Scheidenspülung
gelehrt wurde. ach Härıing (S 18) wurde das VO  5 TeNZE: Moralisten

für den erlaubt, der Mann 1mMm betrunkenen Zustand von
seiner Frau den Verkehr. ETZWUDNSCH hatte Noldin und Häriıng die
Scheidenspülung eine Fortsetzung der gerechtfertigten Abwehr, das Eindrin-
SCH der ®amen eıne Fortsetzung des Angriffes des Mannes. ıe Ansıcht VO.  5
der Verbotenheit der Scheidenspülung dagegen scheıint auf überholten
Vorstellungen VO W esen des männlichen ®amens beruhen*°). So
erscheint ber uch die Schutzsterilisierung nur °als Abwehr den

und kann den unter gFälen vielleicht uch der
Eihe Anwendung finden.

uch ıJer silt Was der Sclgöp_fer dem Menschen ın der Verwaltung
seınes Leibes gestattet, wıssen im eINZE en ur dem, w as VeOeT-

nünftig ıst, soweıt unNns nıcht das kirchliche Lehramt zZu Hılfe kommt.
Der verhältnısmäßig kleine Eingriff 1m jenste einer berechtigten Abwehr
möchte uNXs ber leicht vernünftig erscheinen.

e) Die Klärung der Frage wiıird schließhich hauptsächlich VO.  5 der Über-
legung kommen, ob Pius XIL bei seinem Verbot der direkten Sterilisa-
t10n!*) den freiwilligen Verkehr gemeınt hat der uch einen aufge-
ZWUR  CHCN. Wir haben gerade deshalb eine Übersicht über die Sterilıi-
sationslehre gegeben, damit uch für die Frage der Schutzsterilisierung
klar wird, welchem unkt Hein die Entscheidung fallen kann.

Einzelfälle ZUu den Grundsätzen bıs
die Grundsätze wıird sıch eine ungeheure Kasuistik ansch]ießen lassen.

Besonders oft wiıird eiINe quaestio factı über das Bestehen des RKRechtes
auf die Ablehnung des Verkehrs gegeben Se1Nn. In solchen Zweiteln wird
das vorausgehende Recht auf den Verkehr den Vorzug haben Das Füh-
rungsrecht des Mannes wird entscheiden, wenn nıcht durch eine gütige
Verabredun der freiwillige Verzicht auf den Verkehr erreicht werden
kann*®), Eine Schutzsterilisation wırd iın den Zweifelsfällen_ nıcht erlaubt
sSEIN.

Immer ‚ wieder wird die Lösung der älle beachten mussen,
freiwilliger Verkehr und Schutzsterilisation er!aubterweise nNnıc  ht vereinbar

ld) diese Erkléü'ung kommen auch die römiıschen Theologen (siehe‘ Anm. 42!) hinaus.
Viele uNXNserer ntie für diıe Schutzsterilisation finden 81C.  h bereits dieser Publikation.

45) Noldin, De Sexto, Nr. d; Härı &, Ges. Christi, 1095, I1L,, 359; Aertnys-Damen-
Visser, Co E Nr. 605 Qu

46) Miler, De usSu, Coy 9



nd und : aß ht ste darf. den Verkehr püicht-
mäßig wollen und zulassen muß

Den Fall 1801 der Broschüre „Moderne Ehe und Kinderzahl“,
1n Seemann, eben 3 Hafen, wünscht den Besuch sSsCINeETr Frau. ®ie hält
as eıtere W achstum der Kamıilie für unverantwortlich Deshalb 1äßt

siıch VOFLFr dem Besuch VO AÄArzt vorübergehend sterilisıeren. Bei Ver-
des Besuches wuüurde der Familie nat liıch Unheil drohen),

möchte ıch Au 1  oOsen  .. versuchen: Die Frau darf und muß den Besuch
machen. Wenn damit rechnen muß, daß der Mann ihre berechtigte
Ablehnung des Verkehrs unverantwortlicherweise nıcht akzeptieren werde,

N dürifte S16 sSiC  h wahrscheinlich ZUIN Schutz sterilisieren lassen. 1E dürfte
allerdings annn (ich hebe das hervor!) den Verkehr nıcht selbst wollen
und veranlassen. Der Gewalt wird weıichen MUuSSCH, äahnlich Fall
e1iNeESs Mißbrauchs VO  - seıten des Mannes.

Die Lösung ı Fall der Schwangerschaftsphobie (S 18) versuche ich
folgendermaßen: Die teriılisation muüßte VO.  5 der Frau aufgefaßt und
gewollt werden als Schutzsteruılisation mögliche Gewalt. SO wiırd
SsS1iCc die Sterilisatıon beruhigen, un! das kann ZUTE Heilung beitragen.
Später wıird die Frau vielleicht normal verkehren können. ber auch ı
diesem darf die Frau äahrend der Schutzsterilisation keinen Verkehr
wollen. Zum Zweck, ireiwillig verkehren zZU können ohne Furcht VOor

FYolgen, darf AL Schutzsterilisation nıcht durchführen. Ich kann
nıcht gerechtfertigt finden, C106 Heilung der Phobie anzustreben durch

Sterilisation für den ireiwillig versuchten un: gepflegten Verkehr. Das
schıene Heilun mıt Hiılfe 111 reservıerten Sınn !) direkten
Sterilısatıon des freiwillig( Verkehres47). Würde der einfache beiderseitige
Verzicht der Eheleute auf  HSC den Verkehr VO  5 der Phobie beireien, ware
die terilisation nıicht begründet. Auch der Mannn düiırfte während der
Schutzsterilisation, mıt der einverstanden wWwWäar und SsSCcC1iINn mußte, ach

Ansıcht den Verkehr nıcht freiwillig begehren. Nur bei Vorliegen
Dauersterilisation (die schuldlos ist. 5 %6  oder schuldbar, ber bereits

bereut und eventuell gutgemacht) oder ı der Zeıt während gerecht-
fertigten temporären Sterilisation, unmittelbar S Heilzwecken der ZULI

Zyklusregulierung VOrSCHOMMCN, ber niıcht bei Schutzsterilisationen
scheint der Verkehr moralisch uıunbelastet und erlaubt sein*®).

I[V. erblicek und pastorale rundsätze
Zusammenfassend t sıch:

In die tadellos un harmoniısch geführte Ehe gehören keine Pıillen,
AusSCHOMNMN: die Zweck der Zyklusregulierung (nach dem Grund-
Satz, C) und illen der Drogen Wohl VO.  > Mutter und Kind, etwa

fa  CSCH die Gefahr Voxn Spontanabortus der andere Übel (nach demSrundsatz, a), und

47) Miıt NUSerer Ablehnung übereinstimmend urteilt auch das Referat über Prof Böckles
Vortrag Orb cath. (7. 472,

d8) Über die Erlaubtheit des Verkehrs nach eC1Ner Sterilisation: Härı , Gesetz Christi,
111 348 ; Aertnys-Damen- Visser, 1 Co 1  9 Nr. 902, 903



Alle anderen Fälle sind höchstens erlaubte Abwehr setizen
walttätigkeiten und RechtsverletZUR en VOIauSs, gegebenenfalls eın nıcht
ıdeal eführtes Eheleben, erlauben ab  S wahrscheinlich uch die Anwe E
dung der ille S 111 41) VWie weıt gerade solche Dinge eine praktisc
olle spielen, ist kaum Sache der Öffentlichkeit. \rztliche Urteile “fi'eiliclIqassen nNıC.  ht das Beste und dazuAufmerksammachen auf die Verwendung der Präparate

wird der Priester zunächst NUur ın Fällen, die das geordnete Fa-
milienleben pAassSCH. Über die Art der Behandl hat selbstverständlich
eın gewissenhafter ÄArzt Z entscheiden. Im übrigen wird 4A1n die Menschen
azı erziehen, VOoO AÄArzt 1LUFr jene Präparate zZU verlangen und S1C  h geben zu
lassen, die 1mMm Sinne der Grundsätze bhıs einer sıttlich erlaubten An-
wendung dienen. - In den FYällen, die Anwendbarkeıt der illen schon
Rechtsverletzungen 1m Familienleben voraussetzt, muß der Seelsorger
die Mängel 1 Eheleben S beheben suchen, selbst W dem berechti
sıch wehrenden eil die der Pille gestattet.

Ales in Hem ıst klar, daß die Menschheit uch die Entdeckung der
sterilisierenden Dro Ln (Juten und ZU Schlechten gebrauchen kann
Auf keinen Fall ist EC Droge für eine nNnaturgetreue und christliich geführte
Ehe der Mechanismus, der uüber sıttliche Aufgaben und die fiferi der
Selbstbeherrschung und Liebe hinwegheben }könnte.

Die psyéhologische Situation der Jugend vVo heutd
Von Alois Gruber

Erziehung ist erster Linı eine x> ontane und unwillkürhliche Funktion Eder jeweiligen Kultur!) Gerät die ultur 1Ns Wanken, erfordert dies
zusätzliıche Erziehungs- un ildun sarbeit. Die Kultur bleibt bestimmend
für die seelische Situation uNnserer ugend. Das beweist die Vergangenheitund Gegenwart.

Die Jugend Erlebnisfeld VETSANSCHET Zeıten
1€ Menschen des Hoch- und Spätmittelalters bewegten sıch

der ständischen Ordnung. Klerus, Kıttertum, Bauernstand und aufstre-
bendes Bürgertum ZW ar gegeneinander relativ abgeschlossen, be-
fanden S1C  h jedoch zueinander 1n einer überschaubaren Ergänzung. Jeder
dieser Stände hatte seine eigene Lebensform, 1n die das Kind 1inel C=-
boren und VO.  5 der CS‚ ungestört von der übrigen VWelt, geformt 6,
Die bäuerhliche Jugend übernahm hne viel Belehrung die Denkart un
Verhaltensweise der Familie, die siıch ın der Sitte des Dortes und 1m Er-
leben des Kirchenjahres bewegte. uch der Junge KRitter ewöhnte sıch

erhalten undhöfische. Sitten. Er wuchs hinein standes emäßes
das relıS105C Leben Als Knappe und uch als ıtter sollte den
!) Pfiiegler, M., Religion und Erziehung, 13, Wien 1949,


